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(2Ob320/70, 2Ob427/70)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1970

Norm

ZPO §391 A

ZPO §393

ZPO §411 Ac

ZPO §411 Abs1 G

Rechtssatz

Wenn ein Zwischenurteil der ersten Instanz nicht in vollem Umfang angefochten wird, dann erwächst der

unangefochtene Teil in Rechtskraft, doch hat dies nur die Bedeutung, daß im fortgesetzten Verfahren über die

solcherart festgelegten Haftungsquote nicht hinausgegangen werden darf, wie immer später auch die

Sachverhaltsfeststellung ausfallen mag.
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